
 
 

 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 0181/2023 
 

 Kommunal- und Prüfungsamt 
  

 

B e r a t u n g s f o l g e: 

1. . Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreis-

entwicklung  

30.11.2023 Vorberatung N 

2. . Kreistag  05.12.2023 Entscheidung Ö 

 

 
 
 
 Harald Sievers / 18.10.2023 
__________________________ 
 gez. Dezernent/in / Datum 
 
  
 
 
Kreistagswahl 2024 - Wahl der Beisitzenden und Stellvertreter/innen des 
Kreiswahlauschusses 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Die Zahl der Beisitzenden sowie deren Stellvertreter/innen im Kreiswahlausschuss für 

die Kreistagswahl am 09. Juni 2024 wird auf 10 festgesetzt.  
 
2. Die von den Parteien und der Wählervereinigung vorgeschlagenen Personen werden 

zu Beisitzenden und Stellvertretern/innen des Kreiswahlausschusses für die Kreistags-
wahl 2024 gewählt. 

 
 
 
Kurzdarstellung der Sach- und Rechtslage: 
Für die Leitung der Wahl der Kreisräte/innen im Wahlgebiet (Landkreis Ravensburg) ist nach 
§ 12 Kommunalwahlgesetz (KomWG) ein Kreiswahlausschuss zu bilden. Er entscheidet über 
die Zulassung der Wahlvorschläge und stellt nach der Durchführung der Wahl das Wahler-
gebnis im Landkreis fest. Der Kreiswahlausschuss besteht aus dem Landrat als Vorsitzendem 
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und mindestens 4 Beisitzenden. Die Beisitzenden und deren Stellvertreter/innen in gleicher 
Zahl sind vom Kreistag aus den Wahlberechtigten zu wählen.  
 
Wahlbewerber/innen und Vertrauensleute für Wahlvorschläge dürfen nicht zu Mitgliedern 
des Kreiswahlausschusses berufen werden. Ebenso darf niemand in mehr als einem Wahlor-
gan Mitglied sein. 
 
Das Verfahren für die Bildung des Kreiswahlausschusses ist im Kommunalwahlgesetz nicht 
näher geregelt. Die Vorschriften des § 35 der Landkreisordnung (LKrO) werden entsprechend 
angewendet. Danach erfolgt die Zusammensetzung des Ausschusses in der Regel durch Eini-
gung. Wenn kein Mitglied widerspricht, kann offen gewählt werden. 
 
Kommt eine Einigung über die Zusammensetzung des Ausschusses nicht zustande, wird auf 
Grund von Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl unter Bindung an die 
Wahlvorschläge gewählt. Wird nur ein gültiger oder kein Wahlvorschlag eingereicht, findet 
Mehrheitswahl ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber/innen statt. 
 
Um bei der Bildung des Kreiswahlausschusses alle derzeit im Kreistag vertretenen Parteien 
und Wählervereinigungen zu beteiligen und unter Berücksichtigung des Ergebnisses der letz-
ten Kreistagswahl, schlägt die Verwaltung vor, den Kreiswahlausschuss für die Kreistagswahl 
mit insgesamt 10 Beisitzenden und ebenso vielen Stellvertretern/innen zu besetzen.  
Somit wären für die CDU 3 Personen, die FWV 2 Personen, die GRÜNEN 2 Personen und die 
SPD, die ÖDP, sowie die FDP je eine Person als Beisitzenden und die gleiche Anzahl von Stell-
vertretern/innen zu wählen.  
 
Auf der Basis der Bildung des Kreiswahlausschusses mit 10 Beisitzenden und 10 Stellvertre-
tern/innen haben die Parteien und Wählervereinigungen im Kreistag zwischenzeitlich fol-
gende Personen benannt, die für die Wahl zur Verfügung stehen: 
 
  

Partei 
Wählervereinigung 

Beisitzende/r Stellvertreter/in 

CDU 
 

Rudolf Köberle 
Mühlstraße 18 
88273 Fronreute 

Dr. Dietmar Straub 
Abt-Hyller-Straße 21 
88250 Weingarten 

CDU 
 

Hans Roman 
Bergstraße 14 
88279 Amtzell  

Ludwig Zimmermann 
Haydnstraße 22 
88284 Wolpertswende 

CDU 
 

Inge Bäumler 
Brunnenstraße 11 
88214 Ravensburg 

Maria Blaseg 
Am Schlossberg 40 
88289 Waldburg 

FWV 
 

Christa Stierle  
Sandhalde 2 
88276 Berg 

Heinz Weizenegger 
Willis 8 
88410 Bad Wurzach 

FWV 
 

Peter Alexa  
Beethovenstraße 12 
88319 Aitrach 

Conny Zehrer 
Durlesbachstraße 11 
88339 Bad Waldsee 
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GRÜNE 
 

Roswitha Pohnert 
Ritter-Heinrich-Straße 18 
88213 Ravensburg 

Karl Kalmbach 
Landhausstraße 25/1 
88299 Leutkirch i. A.  

GRÜNE 
 

Robert Kasperan 
Weipoldshofen 16/1 
88299 Leutkirch i. A.  

Julia Nordmann 
Abteistraße 10 
88214 Ravensburg 

SPD Gisela Müller 
Roßbachstraße 5 
88212 Ravensburg 

Dr. Hans-Dieter Schäfer 
Weingartshofer Straße 2 
88214 Ravensburg 

ÖDP Anton Albrecht 
Seehalden 4 
88260 Argenbühl 

Heinz Gerster 
Am Wasserberg 8 
88260 Argenbühl 

FDP 
 

Heidi Gairing 
Weinbergstraße 3 
88214 Ravensburg 

Benjamin Strasser 
Aspachstraße 4 
88276 Berg 

 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  

Keine  

 
 
 
Anlagen:  
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